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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1993

Norm

GewO 1859 §82 lite

Rechtssatz

Das Herumführen eines Betriebsfremden durch die Firmenräume trotz eines bestehenden Verbotes und das dadurch

bloß fahrlässige Ermöglichen der Kenntnis von den Erzeugnissen des Dienstgebers und von o9en herumliegenden

vertraulichen Unterlagen begründet lediglich die Besorgnis eines Geheimnisverrates, die zur Herstellung des

Tatbestandes nach § 82 lit e GewO 1859 erster Fall nicht ausreicht. Eine Duldung einer tatsächlichen Kenntnisnahme

durch den Arbeitnehmer wurde nicht festgestellt.
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